
- ENTWURF – 

Hinweis: Anpassungen/ Änderungen sind in Rot eingefügt. 

 
 

Gebührenverzeichnis zur Marktgebührenordnung 
 

Standgebühr für: Euro 

 

Wochenmarkt - pro Tag 

1. pro lfd. Meter Frontlänge für Selbsterzeuger - Kleinerzeuger * 1,10 

2,50 

2. pro lfd. Meter Frontlänge für – Gewerbetreibende 

Montag und Mittwoch 

4,50 

2. pro lfd. Meter Frontlänge für – Händler von Lebensmitteln, 

Pflanzen und Handwerk 

4,50 

4,00 

3. pro lfd. Meter Frontlänge für – Gewerbetreibende 

Samstag 

3,00 

3. pro lfd. Meter Frontlänge - Imbissanbieter 4,50 

6,50  

4. pro lfd. Meter Frontlänge für – sonstige Gewerbetreibende 4,50 

5,50 

5. pro Vorbereitungs- und Kühlfahrzeug 27,00 

28,90 

6. Elektrogebühr bei Anschluss bis 1 kW pro Tag 2,05 

2,25  

7. Elektrogebühr bei Anschluss bis 2 kW pro Tag 4,10 

4,50  

8. Elektrogebühr bei Anschluss über 2 kW pro Tag 6,15 

6,70  
* i.S.v. Händlern, welche eigene Produkte, wie frisches Obst, Gemüse, Fleisch, Backwaren, Milchprodukte oder 

andere Lebensmittel in begrenztem Umfang lokal verkaufen und eine Frontlänge von 3,00 Metern nicht 

überschreiten 

 

Taubenmarkt - pro Tag 

1. Taubenzüchter  

 

pro lfd. Meter Frontlänge - Taubenzüchter 

gebührenfrei 

10,00  

7,50 

2. pro lfd. Meter Frontlänge - Imbissanbieter 5,60 

8,50  

3. pro lfd. Meter Frontlänge - sonstige Gewerbetreibende 5,60 

7,50 

4. Elektrogebühr siehe Wochenmarkt Punkt 5 bis 7 6 bis 8 

 

 

Anlage 4



Frühlingsmarkt - pro Tag 

1. pro lfd. Meter Frontlänge - Kleinerzeuger * 1,10 

2,50 

2. pro lfd. Meter Frontlänge für – Händler von Lebensmitteln 4,50 

4,00 

3. pro lfd. Meter Frontlänge für – Händler von Blumen, Pflanzen und 

Kleingartenbedarf 

4,50 

4,00 

4. pro lfd. Meter Frontlänge – Imbissanbieter ohne 

Alkoholausschank 

4,50 

8,50 

5. pro lfd. Meter Frontlänge – Imbissanbieter mit Alkoholausschank 4,50 

11,00 

6. pro lfd. Meter Frontlänge – Schankbetreiber alkoholischer 

Getränke 

4,50 

11,00 

7. pro lfd. Meter Frontlänge - sonstige Gewerbetreibende 4,50 

7,50 

8. Elektrogebühr siehe Wochenmarkt Punkt 5 bis 7 6 bis 8 
* i.S.v. Händlern, welche eigene Produkte, wie frisches Obst, Gemüse, Fleisch, Backwaren, Milchprodukte oder 

andere Lebensmittel in begrenztem Umfang lokal verkaufen und eine Frontlänge von 3,00 Metern nicht 

überschreiten 

 

 

Abendmarkt - pro Tag* 

1. pro lfd. Meter Frontlänge - Kleinerzeuger** 1,00 

2,50 

2. pro lfd. Meter Frontlänge für – Händler von Lebensmitteln, 

Pflanzen und Handwerk 

1,00 

7,00 

3. pro lfd. Meter Frontlänge – Imbissanbieter ohne 

Alkoholausschank 

1,00 

8,50 

4. pro lfd. Meter Frontlänge - Imbissanbieter mit Alkoholausschank 1,00 

11,00 

5. pro lfd. Meter Frontlänge – Schankbetreiber alkoholischer 

Getränke 

1,00 

11,00 

6. pro lfd. Meter Frontlänge - sonstige Gewerbetreibende 1,00 

7,50 

7. Elektrogebühr siehe Wochenmarkt Punkt 5 bis 7 6 bis 8 
* Händler, die sowohl am Wochenmarkt als auch am Abendmarkt teilnehmen zahlen nur die Gebühr des 

Abendmarktes. 
** i.S.v. Händlern, welche eigene Produkte, wie frisches Obst, Gemüse, Fleisch, Backwaren, Milchprodukte oder 

andere Lebensmittel in begrenztem Umfang lokal verkaufen und eine Frontlänge von 3,00 Metern nicht 

überschreiten 

 

Kirschfest - pro Tag  

1. Nutzfläche pro m² auf der Festwiese für Zeltbetreiber 0,50 

0,75  

2. Imbiss- und Getränkeanbieter  

2.1. bis 6 lfd. Meter Frontlänge  

Festwiese 

125,00 

175,00  



2.2. bis 6 lfd. Meter Frontlänge 

Marktplatz  

125,00 

2.3. > über 6 lfd. Meter Frontlänge (je lfd. m Meter) 

Festwiese und Marktplatz 

30,00 

35,00  

3. sonstige Gewerbetreibende pro lfd. Meter Frontlänge 15,00  

4. Schausteller auf der Festwiese pro lfd. Meter Frontlänge 

4.1. Rund-/ Hoch-/ Schaugeschäft 10,80 

11,00  

4.2. Autoscooter, Achterbahn, Riesenrad 17,25 

17,50  

4.3. Kinderkarussell 1,45 

4,50  

4.4. Luftschaukel 2,20 

2,50  

4.5. Schießwagen u.a. Ausspielgeschäfte 5,40 

5,50  

4.6. Wasserbecken 2,40 

2,50  

4.7. Automaten, Greifer u.ä. 6,40 

6,50  

4.8. Verlosung 9,60 

10,00  

4.9. Zuckerwatte 4,20 

4,50  

4.10. Süßwaren, Eis, Bäckerei u.ä. 6,20 

6,50  

4.11. Imbiss und Getränke 20,40  

5. Gebühren für Wasser, Abwasser und Elektronenergie nach Verbrauch * 

6. Müllgebühren nach Abrechnung der tatsächlichen Kosten entsprechend  

der genutzten Fläche 
* Als Kostengrundlage dient das aktuelle Preisblatt der Grundversorgung. 

 

Weindörfchen - für kompletten Veranstaltungszeitraum 

1. Winzer und Weinhändler 450,00 

650,00  

2. Imbissanbieter  

2.1. bis 6 lfd. Meter Frontlänge 500,00 

2.2. > über 6 lfd. Meter Frontlänge (je lfd. m Meter) 100,00  

3. Kosten für den Strom- und Wasserverbrauch sowie Müllgebühren  

sind in diesen Gebühren enthalten. 

 

Die Gebühr für am Veranstaltungsort ansässige Gewerbetreibende beträgt 50 v.H. 

 

 

 



Peter-Pauls-Messe 

1. Messegebühr je Teilnehmer (mit Ausnahme Handwerk ohne 

Verkauf) 

25,00 

fällt weg  

1. Standgebühren  

1.1. Handwerker ohne Verkauf gebührenfrei  

1.2. Handwerker und Selbsterzeuger mit Verkauf pro lfd. Meter 

Frontlänge 

5,00 

10,00  

1.3. Handel pro lfd. Meter Frontlänge 10,00 

15,00  

1.4. Imbiss- und Getränkeanbieter  

1.4.1. bis 6 lfd. Meter Frontlänge 100,00 

125,00  

1.4.2. > über 6 lfd. Meter Frontlänge (je lfd. m Meter) 30,00  

2. Rohrgestellbude 30,00  

3. Elektrogebühr bei Anschluss bis 1 kW pro Tag 2,50  

4. Elektrogebühr bei Anschluss bis 2 kW pro Tag 5,10  

5. Elektrogebühr bei Anschluss über 2 kW pro Tag 7,70  

6. Gebühr Wasser 5,10  

 

Die Gebühr für am Veranstaltungsort ansässige Gewerbetreibende beträgt 50 v.H. 

 

Weinfest - für kompletten Veranstaltungszeitraum  

1. Winzer, Weinhändler, Sektausschank 650,00  

2. Imbissanbieter  

2.1. bis 6 lfd. Meter Frontlänge 750,00  

2.2. > über 6 lfd. Meter Frontlänge (je lfd. m Meter) 150,00  

3. Kosten für den Strom- und Wasserverbrauch sowie Müllgebühren  

sind in diesen Gebühren enthalten. 

 

Die Gebühr für am Veranstaltungsort ansässige Gewerbetreibende beträgt 50 v.H. 

 

Weihnachtsmarkt 

1. Nutzungsgebühren 

1.1. Benderhütte für kompletten Veranstaltungszeitraum 457,00  

1.2. Benderhütte-doppelt für kompletten Veranstaltungszeitraum 914,00  

1.3. Die Nutzungsgebühr für Händler nach Ziffer 2.3. beträgt 50 v.H. 

2. Standgebühren - pro Tag und m² 

2.1. Süßwaren, Bäckerei 2,00  

2.2. Imbiss, Getränke 6,50  

2.3. Verkauf von Weihnachtsartikeln 0,60  

2.4. Verkauf sonstige Waren 1,20  

2.5. Kinderkarussell/ -eisenbahn 1,50  

3. Nebenkosten - je Stand für kompletten Veranstaltungszeitraum 

3.1. Anschluss Energie 54,00  

3.2. Anschluss Wasser 38,00  



3.3. Müllpauschale Stände "Süßwaren, Bäckerei" 116,00  

3.4. Müllpauschale Stände "Imbiss, Getränke, Schmalzbäckerei" 185,00  

3.5. Müllpauschale sonstige Gewerbetreibende 46,00  

3.6. Security 201,00  

3.7. Energie bis 3 kW - je Tag 10,00  

3.8. Energie - Kraftstrom - je Tag 20,00  

  

Schausteller des Frühjahrs- und Herbstfestes - pro Tag und lfd. Meter 

Frontlänge 

1. Rund-/Hoch-/Schaugeschäft 2,70 

2. Autoscooter, Achterbahn, Riesenrad 3,45 

3. Kinderkarussell 1,45 

4. Luftschaukel, Ponyreiten 1,10 

5. Schießwagen u.a. Ausspielgeschäfte 1,35 

6. Wasserbecken 1,20 

7. Automaten, Greifer u.ä. 1,60 

8. Verlosung 2,40 

9. Zuckerwatte 1,05 

10. Süßwaren, Eis, Bäckerei u.ä. 1,55 

11. Imbiss und Getränke 5,10 

12. Anschlussgebühr Strom 15,00 

13. Anschlussgebühr Wasser 15,00 

14. Gebühren für Wasser und Elektronenergie nach Verbrauch *  

* Als Kostengrundlage dient das aktuelle Preisblatt der Grundversorgung. 

 

 


